
zak.lexisnexis.at

Zak 6/2015 107

THEMAART.-NR.: 188

Seit Beginn der Verhandlungen des Transatlantic Trade 
and Investment Partnership (TTIP)1 zwischen der EU und 
den USA sind die „Gefahren“, die mit dem Abschluss eines 
solchen Abkommens auf den europäischen Bürger zukom-
men, in aller Munde. Glaubt man den Kritikern, so werden 
wir in Zukunft „Chlorhühner“ und Hormonfl eisch auf dem 
Teller haben und „private“ Schiedsgerichte werden unsere 
Umwelt- und Sozialpolitik diktieren, indem sie multinatio-
nalen Unternehmen Milliarden von Steuergeldern als Ent-
schädigung für im Interesse der Allgemeinheit getroff ene 
staatliche Maßnahmen zusprechen. Zudem werden so-
wohl durch die Möglichkeit Amerikas, bei der EU-Gesetzge-
bung mitzubestimmen, als auch durch die intransparenten 
Verhandlungen des TTIP selbst die Grundsätze von Demo-
kratie und Rechtsstaatlichkeit missachtet.2 In der Debat-
te fällt auf, dass die Kritik häufi g von falschen faktischen 
und rechtlichen Rahmenbedingungen ausgeht, womit 
durchaus berechtigte Aspekte an Glaubwürdigkeit verlie-
ren. Eine Versachlichung der Diskussion tut jedoch not, da 
das TTIP Ausdruck des weltweiten Trends der regionalen 
Wirtschaftsintegration ist und der Abschluss weiterer Ab-

1 Informationen zum TTIP einschließlich Stand der Verhandlungen: EU: 
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/ und USA: https://ustr.gov/
ttip (diese Links wurden so wie alle folgenden zuletzt am 16.  3. 2015 
abgerufen).

2 Vgl dazu etwa die breit angelegte Kampagne von ATTAC (http://www.at-
tac-netzwerk.de/das-netzwerk/internationales/die-ag-internationales/the-
men/abkommen/ttip/) sowie den offenen Brief von 375 NGOs an die Mit-
glieder des Europäischen Parlaments vom 3. 3. 2015, (http://www.attac.
at/fi leadmin/user_upload/Brief_Resolution_TTIP.pdf).

kommen durch die EU zu erwarten ist. Im Hinblick darauf 
ist es notwendig, das geplante TTIP sowohl im Lichte des 
völkerrechtlichen Vertragsrechts als auch bestehender 
wirtschaftsvölkerrechtlicher Abkommen zu betrachten. So 
kann einerseits die Position des öff entlichen Feindbildes 
„Europäische Kommission“ im Verhandlungsprozess bes-
ser eingeschätzt werden; andererseits kann das TTIP in den 
richtigen Kontext gesetzt werden und den prognostizier-
ten unerwünschten Eff ekten des TTIP in den Vertragsver-
handlungen gegengesteuert werden.

1. HINTERGRUND: WORUM GEHT ES BEI TTIP?

Mit dem TTIP soll eine Freihandelszone mit über 800 Mio Kon-
sumenten und damit die größte Wirtschaftszone der Welt ge-
schaffen werden. Das Abkommen soll den Wirtschaftsverkehr 
zwischen den Vertragsparteien durch den Abbau rechtlicher 
Schranken für den Handel mit Gütern und Dienstleistungen 
erleichtern und damit die wirtschaftliche Entwicklung beider 
Vertragsparteien ankurbeln.3 Da Zölle bereits im Rahmen der 
Welthandelsorganisation (WTO) auf ein Ausmaß von durch-
schnittlich 3 – 5 % gesenkt wurden, geht es in den Verhandlun-
gen hauptsächlich um den Abbau von Marktzugangsbeschrän-
kungen durch nicht-tarifäre Handelshemmnisse. Dazu gehö-

3 European Commission, The Transatlantic Trade and Investment Part-
nership (TTIP). TTIP Explained, 8.  5. 2014, http://trade.ec.europa.eu/
doclib/docs/2014/may/tradoc_152462.pdf; zu den geplanten Inhal-
ten im Detail vgl http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/about-ttip/
contents/#_market-access.
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ren neben unterschiedlichen Import- und Exportformalitäten 
etwa auch unterschiedliche nationale Regelungen hinsichtlich 
Produktqualität oder Zulassungsformalitäten. Ein Ziel der Ver-
handlungen ist es daher, nationale Standards und Regelungen 
wechselseitig anzuerkennen sowie die Ausarbeitung neuer Re-
gelungen und Standards zu koordinieren.4 Zur Förderung der 
Investitionstätigkeit soll das TTIP zudem ein höchst umstrittenes 
Investitionsschutzkapitel enthalten, das die Kapitalanlagen aus-
ländischer Investoren vor Eigentumseingriffen schützen soll und 
es ausländischen Investoren ermöglicht, ihre Rechte vor einem 
internationalen Schiedsgericht durchzusetzen.5

1.1. BEDEUTUNG DES TTIP FÜR EUROPA

Die Ansichten über die Auswirkungen des TTIP auf den euro-
päischen Markt und dessen wirtschaftliche Entwicklung gehen 
weit auseinander.6 Das TTIP ist aber vor allem im weltwirtschaft-
lichen Kontext zu betrachten. Hier stellt es nur eines der zahl-
reichen derzeit weltweit verhandelten regionalen Wirtschaftsab-
kommen dar. Dieser Trend zu regionaler Kooperation resultiert 
aus der in der WTO vorherrschenden Pattstellung hinsichtlich 
weiterer Handelsliberalisierungen, die insb die Bereiche Land-
wirtschaft und Dienstleistungen betrifft. Dies hat zur Folge, 
dass WTO-Vertragsstaaten Liberalisierungen in bilateralen oder 
regionalen Verträgen verhandeln, in denen eher Konsens für 
Zugeständnisse gefunden werden kann.7 Beispiele sind etwa 
die Transpacifi c Partnership (TPP) und die Regional Compre-
hensive Economic Partnership (RCEP) im asiatischen Raum. 
Aus Sicht der EU kommt dem Abschluss des TTIP daher eine 
wesentliche geostrategische Bedeutung zu, da so die Wett-
bewerbsfähigkeit des Wirtschaftsraums gestärkt und damit ein 
Gegengewicht zu den wirtschaftlich aufstrebenden Schwellen-
ländern und insb den Integrationsbestrebungen im asiatischen 
Raum geschaffen werden soll. Mit dem Scheitern des TTIP wäre 
eine Schwächung der bereits jetzt schwindenden wirtschaftli-
chen Vormachtstellung der EU, aber auch der USA im Vergleich 
zu anderen Regionen der Welt zu befürchten.

1.2. BISHERIGE ABKOMMEN DER EU

Aus rechtlicher Sicht stellt das TTIP nur eines der zahlreichen 
bereits bestehenden Kooperationsabkommen der EU mit dem 
Großteil der Staatengemeinschaft dar.8 Der Grad der wirtschaft-
lichen Liberalisierung ist in den Abkommen unterschiedlich ge-
staltet und reicht von einer reinen Kooperation in Wirtschafts-

4 Vgl http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/about-ttip/contents/
#_regulatory-cooperation.

5 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153018.5%
20Inv%20Prot%20and%20ISDS.pdf.

6 Vgl für viele Francois, Centre for Economic Policy Research, Reducing 
Transatlantic Barriers to Trade and Investment. An Economic Assess-
ment, Final Project Report, March 2013, http://trade.ec.europa.eu/doclib/
docs/2013/march/tradoc_150737.pdf; Sabine Stephan, Mehr Wachstum 
durch TTIP ist ein Märchen, Die Zeit, 12. 11. 2014, http://www.zeit.de/
wirtschaft/2014-11/ttip-freihandelsabkommen-arbeitsplaetze.

7 Zu den bestehenden Regionalabkommen siehe https://www.wto.org/eng-
lish/tratop_e/region_e/region_e.htm.

8 Zu den bestehenden Kooperationen der EU siehe http://ec.europa.eu/
trade/policy/countries-and-regions/.

fragen9 bis hin zu Freihandelsabkommen oder Zollunionen.10 Die 
Abkommen werden auf Basis der Kompetenz zu Regelungen 
der gemeinsamen Handelspolitik (Art 206 und 207 AEUV) ge-
schlossen, die seit dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon 
2009 auch die Kompetenz zur Regelung von Auslandsinvesti-
tionen umfasst. Auf dieser Rechtsgrundlage hat die EU Freihan-
delsabkommen mit Kanada (CETA) sowie Singapur (EU-Sin-
gapur-FTA) verhandelt und 2014 Textentwürfe vorgelegt.11 Es 
ist zu erwarten, dass das TTIP sowohl vom Umfang her (beide 
Abkommen umfassen mehr als 1.600 Seiten) als auch inhaltlich 
in etwa diesen Abkommen entspricht.

2. DIE TTIP-VERHANDLUNGEN IM VÖLKERVERTRAGS-
RECHTLICHEN KONTEXT

Als zentrale Schwachstelle des TTIP bemängeln Kritiker das 
Demokratiedefi zit sowie die mangelnde Transparenz in den Ver-
tragsverhandlungen, wobei die Kommission häufi g als Sünden-
bock ausgemacht wird.12 Diese Kritik ist im Lichte der im AEUV 
enthaltenen Regelungen zum Abschluss völkerrechtlicher Ver-
träge zu betrachten. Der Abschluss des TTIP erfolgt nach den 
allgemeinen Vertragsschlussregelungen des Art 218 AEUV iVm 
den in Art 207 AEUV geltenden Sonderregeln für Verträge be-
treffend die gemeinsame Handelspolitik. Diese legen neben den 
inhaltlichen Kompetenzen der EU den Ablauf des Vertragsab-
schlusses einschließlich der Funktionen, die den EU-Institutio-
nen in diesem Prozess zukommen, fest.

2.1. DIE KOMPETENZEN DER EU-INSTITUTIONEN

Gem Art 207 Abs 3 AEUV kann die Kommission Verhandlungen 
initiieren und ist auch zum Führen der Verhandlungen zustän-
dig. Allerdings ist für die tatsächliche Aufnahme der Verhand-
lungen eine Empfehlung des Rates erforderlich. Zudem ist die 
Kommission in ihrer Verhandlungsführung inhaltlich durch die 
Empfehlungen des Rates (Verhandlungsmandat) eingeschränkt. 
Da gem Art 207 Abs 4 AEUV alle die Verhandlungen betreffen-
den Beschlüsse im Rat einstimmig zu fassen sind, ist damit der 
Einfl uss aller Mitgliedstaaten auf die Verhandlungen gesichert. 
Das Europäische Parlament (EP) ist in der Verhandlungsphase 
gem Art 218 Abs 10 AEUV nur zu informieren. Den Abschluss 
der Verhandlungen bildet die Unterzeichnung des Abkommens, 
womit der Text endgültig festgelegt wird und einseitig durch die 
Vertragsparteien nicht mehr geändert werden kann. Rechtlich 
bindend wird der Vertrag für die EU und damit auch die Mitglied-

9 Vgl etwa das bereits bestehende Framework for Advancing Transatlantic 
Economic Integration between the European Union and the United States 
of America, Washington, 30.  4. 2007, http://trade.ec.europa.eu/doclib/
docs/2007/may/tradoc_134654.pdf.

10 ZB Kooperationsabkommen EU – Mexico, 8.  12. 1997, ABl 2000 
L 276/45 und die in diesem Rahmen eingerichtete Freihandelszone; Zoll-
union EU – Türkei, Beschluss Nr 1/95 des Assoziationsrates EG – Tür-
kei vom 22. 12. 1995 über die Durchführung der Endphase der Zollunion, 
ABl 1996 L 35/1; weitere Informationen unter http://ec.europa.eu/trade/
policy/countries-and-regions/.

11 CETA: http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/; EU-Singapur-FTA: 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=961.

12 Vgl ATTAC, TTIP-Verhandlungsdokument zeigt deutlich: EU-Verhand-
lungsposition höhlt Demokratie aus!, http://www.attac.at/news/detailan-
sicht/datum/2015/01/29/ttip-verhandlungsdokument-zeigt-deutlich-eu-
verhandlungsposition-hoehlt-demokratie-aus.html.
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staaten allerdings erst durch die Ratifi kation des TTIP. Dafür ist 
ein einstimmiger Ratsbeschluss (Art 207 Abs 4 S 2 AEUV) so-
wie die Zustimmung des EP erforderlich (Art 218 Abs 6 lit  a 
sublit v AEUV).13 Ob das TTIP als gemischtes Abkommen ge-
schlossen werden muss und damit auch die Zustimmung der 
nationalen Parlamente erforderlich ist, ist derzeit noch umstrit-
ten.14 Eine Klärung ist durch den EuGH zu erwarten, dem diese 
Frage im Oktober 2014 im Zusammenhang mit dem Abschluss 
des EU-Singapur-FTA zur Begutachtung vorgelegt wurde.15

Im Lichte dieser Bestimmungen wird deutlich, dass der Ein-
fl uss der oft als allmächtig wahrgenommenen Kommission so-
wohl inhaltlich als auch hinsichtlich des tatsächlichen Zustande-
kommens des TTIP begrenzt ist. Der Inhalt und der Abschluss 
des TTIP hängen von einstimmig zu fassenden Ratsbeschlüs-
sen und damit der Zustimmung aller Mitgliedstaaten ab. Aber 
auch dem EP kommt eine entscheidende Rolle zu. Da ohne Zu-
stimmung des EP das TTIP nicht in Kraft treten kann,16 besteht 
für die Kommission, auch wenn das EP nach Art 218 Abs 10 
AEUV nicht verpfl ichtend in die Vertragsverhandlungen einzu-
binden ist,17 de facto die Notwendigkeit, die Position des EP in 
den Verhandlungen zu berücksichtigen. Aus diesem Grund be-
zieht die Kommission das EP weit über das im AEUV verankerte 
Informationsrecht hinaus in die inhaltliche Gestaltung der Ver-
handlungen mit ein. Neben dem Übersenden von Verhandlungs-
dokumenten fi ndet ein umfassender Dialog zwischen Vertretern 
der Kommission und EP statt und werden Stellungnahmen des 
EP in den Verhandlungen berücksichtigt.18

2.2. EINBINDUNG DER ZIVILGESELLSCHAFT

Auch die Kritik an der mangelnden Einbindung der Zivilgesell-
schaft muss mit ähnlichen Argumenten relativiert werden. Die 
europäischen Bürger sind sowohl durch das direkt gewählte 
und damit demokratisch legitimierte EP als auch durch die na-
tionalen Parlamente, die vielfältige Möglichkeiten der Kontrolle 
der nationalen, im Rat vertretenen Regierungsmitglieder besit-
zen, repräsentiert. Damit stehen den Bürgern nicht nur auf euro-
päischer Ebene zahlreiche mit dem Vertrag von Lissabon noch 
verbesserte Partizipationsmöglichkeiten offen (zB Europäische 
Bürgerinitiative, Petitionsrecht), sondern können auch auf na-
tionaler Ebene alle in einer Demokratie vorhandenen Teilhabe-
instrumente genutzt werden, um Positionen zum TTIP in den 
Verhandlungsprozess einzubringen. Von diesen Möglichkeiten 
wird im Rahmen der „Stop TTIP“-Kampagnen auch umfassend 
Gebrauch gemacht. Ergänzt werden diese Möglichkeiten durch 

13 Vgl Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen Union (2014) 
Art 218 Rz 49.

14 Dazu Eckhardt, Europäisch-amerikanisches Freihandelsabkommen: TTIP 
ohne Kompetenzgrundlage, in: Legal Tribune Online, 21. 3. 2014, http://
www.lto.de/persistent/a_id/11412/.

15 Siehe European Commission, Press Release, 30. 10. 2014, http://europa.
eu/rapid/press-release_IP-14-1235_en.htm.

16 Ein Beispiel für ein durch das EP verhindertes Abkommen ist etwa das 
Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA Abkommen), dessen Ab-
schluss 2012 abgelehnt wurde.

17 Dies ist einer der grundlegenden Kritikpunkte von ATTAC, siehe Offener 
Brief (FN 2) sowie Geheimverhandlungen: Konzernmacht statt Demokra-
tie, http://www.attac.de/kampagnen/freihandelsfalle-ttip/hintergrund/.

18 Vgl TTIP Explained (FN 3) 4; siehe etwa European Parliament, Resolution 
of 23 May 2013 on EU Trade and Investment Negotiations with the United 
States of America 013/2558(RSP); eine umfassende Stellungnahme zum 
TTIP durch das EP ist für Mai 2015 geplant.

eine von der Kommission initiierte und bisher nicht da gewesene 
Transparenzoffensive, die neben vielen Dialogmöglichkeiten und 
Konsultationsmechanismen für alle Teile der Gesellschaft19 auch 
umfassende Informationen zu den TTIP-Verhandlungen anbie-
tet.20 In diesem Zusammenhang wurden nicht nur das vom Rat 
erteilte Verhandlungsmandat,21 sondern auch die von der EU in 
den Verhandlungen vorgelegten Textvorschläge und Positions-
papiere veröffentlicht.22 Dem von Kritikern häufi g geäußerten 
Vorwurf, dass der TTIP-Vertragsentwurf „geheim“ sei, ist ent-
gegenzuhalten, dass dies weniger am Unwillen der Kommission 
liegt, den Text zu veröffentlichen, als daran, dass dieser in der 
derzeitigen frühen Phase der Verhandlungen noch gar nicht vor-
liegen dürfte.23 Von einer Veröffentlichung des Textes in einer 
späteren Verhandlungsphase ist jedoch auszugehen, um eine 
Diskussion und allfällige Änderungen noch zu ermöglichen, die 
für die Akzeptanz des TTIP durch die Entscheidungsträger er-
forderlich sind.

3. INHALTLICHE KRITIKPUNKTE

Auch inhaltlich ist das TTIP umfangreicher Kritik ausgesetzt. 
Viele der Punkte sind auf Erfahrungen mit der Implementierung 
bestehender wirtschaftsvölkerrechtlicher Verträge zurückzufüh-
ren. So geht etwa die Angst vor Hormonfl eisch und genetisch 
manipulierten Produkten auf die in der WTO ausgetragenen 
Streitfälle zwischen den USA und der EU zurück.24 Ähnliches 
gilt für die Ablehnung des Investor-to-State Dispute Settle-
ment (ISDS), die durch spektakuläre Fälle wie Vattenfall gegen 
Deutschland oder Philip Morris gegen Australien und Uruguay 
ausgelöst wurde.25

Aus völkervertragsrechtlicher Sicht ist zu den befürchteten 
negativen Auswirkungen des TTIP zu sagen, dass das Ab-
kommen nur die Verpfl ichtungen enthalten wird, denen beide 
Vertragsparteien zugestimmt haben. Alle im TTIP enthaltenen 
Verpfl ichtungen werden zudem reziprok für beide Vertragspar-
teien gleichermaßen gelten. Da sich in den Vertragsverhand-
lungen zwei nicht nur rechtlich gleichberechtigte, sondern auch 

19 http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/documents-and-events/#_
events und http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/have-your-say/.

20 http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/documents-and-events/
#_documents.

21 Council of the European Union, Directives for the negotiation on the 
Transatlantic Trade and Investment Partnership between the European 
Union and the United States of America, 17. 6. 2013, http://data.consi-
lium.europa.eu/doc/document/ST-11103-2013-DCL-1/en/pdf; die Veröf-
fentlichung konnte erst nach einer Entscheidung des Rates erfolgen, siehe 
European Commission, Statement, 9.  10. 2014, http://europa.eu/rapid/
press-release_STATEMENT-14-306_en.htm.

22 Ein Überblick über alle Dokumente fi ndet sich unter http://trade.ec.europa.
eu/doclib/press/index.cfm?id=1252&langId=de.

23 Die Verhandlungen laufen erst seit knapp zwei Jahren, siehe http://
ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/documents-and-events/index_
en.htm#negotiation-rounds; die Verhandlungen zum CETA dauerten von 
2009 bis 2014, die zum EU-Singapur-FTA von 2010 bis 2012/14.

24 WTO Appellate Body Report, European Communities - Measures Affec-
ting Meat and Meat Products (Hormones), WT/DS26/WT/DS48, adop-
ted on 13 February 1998; WTO Panel Report, European Communities – 
Measures Affecting the Approval and Marketing of Biotech Products, WT/
DS291/WT/DS292/WT/DS293, adopted on 21 November 2006.

25 Vattenfall AB and others v. Federal Republic of Germany (ICSID Case No. 
ARB/12/12); Philip Morris Brand Sàrl (Switzerland), Philip Morris Pro-
ducts S.A. (Switzerland) and Abal Hermanos S.A. (Uruguay) v. Orien-
tal Republic of Uruguay (ICSID Case No. ARB/10/7); Philip Morris Asia 
Limited v. The Commonwealth of Australia (UNCITRAL, PCA Case No. 
2012-12).
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politisch und wirtschaftlich auf Augenhöhe agierende Partner 
gegenüberstehen, kann demnach von einem häufi g kolportier-
ten einseitigen „Diktat“ der Vertragsinhalte durch die USA keine 
Rede sein. Wichtig ist es jedoch für beide Verhandlungspartner, 
die in das TTIP aufgenommenen Regelungsinhalte im Hinblick 
auf ihre Auswirkungen auf die Anwendung und Interpretation 
des Abkommens umfassend zu prüfen und unerwünschten Ef-
fekten durch entsprechende Formulierungen gegenzusteuern. 
Dafür ist es notwendig, die Regelungen im Kontext bestehender 
wirtschaftsrechtlicher Abkommen zu betrachten.

3.1. GEGENSEITIGE ANERKENNUNG VON INHALTLICH 
GLEICHWERTIGEN PRODUKTSTANDARDS

Der rechtliche Hintergrund der Furcht vor Chlorhühnern, Hor-
monfl eisch und genetisch veränderten Lebensmitteln liegt 
in der geplanten gegenseitigen Anerkennung von inhaltlich 
gleichwertigen Produktstandards. Unterschiedliche techni-
sche Standards stellen ein wesentliches Handelshemmnis 
dar und ein Ziel des TTIP ist es, Kriterien und ein Verfahren 
für die Festlegung der Gleichwertigkeit der Standards fest-
zulegen und damit unnötige, weil duplizierende Zulassungs-
verfahren im Importstaat zu vermeiden.26 Die Regelungen des 
TTIP sollen auf dem Agreement on Sanitary and Phytosanitary 
Measures (SPS-Abkommen) aufbauen,27 das im Rahmen der 
WTO die Bedingungen der gegenseitigen Anerkennung na-
tionaler Maßnahmen regelt und die rechtliche Basis der oben 
genannten Fälle darstellt. Das Abkommen sieht – ebenso wie 
das geplante TTIP-Kapitel – inhaltliche Richtlinien sowie Ver-
fahrensregeln zur gegenseitigen Anerkennung von Standards, 
aber keine automatische Anerkennung vor.28 Das Ausmaß der 
gegenseitigen Anerkennung nationaler technischer Standards 
sowie die Ausnahme bestimmter Produkte, wie etwa sensib-
ler Lebensmittel, vom Anwendungsbereich des Abkommens 
ist Gegenstand der Verhandlungen. Eine ausführliche Rege-
lung erfolgte etwa im CETA.29 Entsprechende Ausnahmen sind 
auch im TTIP zu erwarten.30

3.2. ERARBEITUNG NEUER TECHNISCHER REGELN

Ein weiterer Kritikpunkt am TTIP betrifft die geplante Zusammen-
arbeit bei der Erarbeitung neuer technischer Regeln im Rahmen 
eines Regulatory Cooperation Body (RCB), die als Gefährdung 
von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit angesehen wird, da die 
Mitbestimmung der USA bei europäischen Rechtsakten und da-
mit die Umgehung der Parlamente befürchtet wird.31 Aus recht-
licher Sicht ist die Einrichtung solcher Gremien ein gängiges 

26 Siehe EU Textual Proposal Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS), 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153026.pdf.

27 Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures 
(SPS Agreement), 15 April 1994, 1867 UNTS 493.

28 Art 9 Abs 3 des SPS-Drafts (FN 26) behält die Anerkennung der Gleich-
wertigkeit ausdrücklich den Behörden des Importstaats vor.

29 CETA-Vertragsentwurf, Kapitel 7, Sanitary and Phytosanitary Measu-
res, Annex 5, http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/september/tra-
doc_152806.pdf.

30 Vgl Fact Sheet on Food Safety, and Animal and Plant Health in TTIP, http://
trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153004.3%20
Food%20safety,%20a+p%20health%20%28SPS%29.pdf.

31 Vgl etwa Offener Brief (FN 2) Z 4.

Kooperationsinstrument, in dessen Rahmen Informationen über 
geplante Gesetzesvorhaben ausgetauscht sowie die Möglich-
keit der Harmonisierung neuer Regelungen diskutiert werden. 
Damit sollen bereits im Vorfeld Probleme hinsichtlich der künf-
tigen Anerkennung nationaler Standards ausgeräumt werden. 
Die Ausarbeitung und der Beschluss der nationalen Rechtsakte 
folgen jedoch weiterhin dem nationalen bzw im AEUV vorge-
sehenen Rechtssetzungsprozess, sodass die befürchtete Be-
schneidung der Rechtssetzungskompetenzen nicht besteht.32 
Eine weiter gehende Kompetenzübertragung an den RCB wäre 
zwar denkbar, würde aber wohl weder in der EU noch in den 
USA die notwendige Unterstützung fi nden.

3.3. KRITIK AM INVESTITIONSSCHUTZKAPITEL

Den lautesten Aufschrei der Kritiker hat aber das geplante In-
vestitionsschutzkapitel ausgelöst, das in ähnlicher Form auch 
im CETA sowie im EU-Singapur-FTA enthalten ist. Das Kapi-
tel soll Investoren im Gaststaat bestimmte Behandlungsstan-
dards zusichern und sieht die Möglichkeit vor, Streitigkeiten 
zwischen Investor und Gaststaat vor einem internationalen 
Schiedsgericht, dh außerhalb des staatlichen Rechtsschutz-
systems und diplomatischer Kanäle, beizulegen. Damit folgt 
das Investitionsschutzkapitel der Tradition der seit 1959 be-
stehenden bilateralen Investitionsschutzabkommen (BIT), von 
denen weltweit mehrere tausend abgeschlossen wurden.33 
Da die Investitionsschiedsgerichtsbarkeit jedoch erst seit 15 
Jahren vermehrt genutzt wird, werden die Schwächen des 
Systems erst jetzt deutlich. Dadurch, dass die in den BITs ent-
haltenen materiellen Schutzstandards sehr knapp formuliert 
sind, haben die Schiedsgerichte viel Auslegungsspielraum 
bei der Bestimmung des Anwendungsbereichs sowie des 
Schutzumfangs der in den BITs garantierten Rechte, womit 
es auch zu unliebsamen Interpretationen kam. Dasselbe gilt 
für die Gestaltung des Verfahrens, in dem sich ebenfalls erst 
im Laufe der Zeit Schwachstellen herausstellten.34 Wichtig 
ist es auch hier klarzustellen, dass der Inhalt des Investitions-
schutzkapitels Verhandlungssache ist. Im Rahmen von CETA 
und dem EU-Singapur-FTA wurden etwa die Abgrenzung zwi-
schen im Interesse der Allgemeinheit getroffenen Maßnahmen 
und Eigentumseingriffen geregelt35 sowie die Anwendung der 
materiellen Regelungen je nach Sektor unterschiedlich aus-
gestaltet.36 Weiters wurden prozessuale Regelungen aufge-
nommen, die zB die Transparenz der Verfahren verbessern 
oder die Unabhängigkeit der Richter sichern sollen.37 Ent-

32 Vgl dazu Fact Sheet on Regulatory Cooperation http://trade.ec.europa.eu/
doclib/docs/2015/january/tradoc_153002.1%20RegCo.pdf und TTIP-
Vertragsentwurf Regulatory Cooperation: http://trade.ec.europa.eu/doc-
lib/docs/2015/february/tradoc_153120.pdf; vgl dazu auch CETA-Ver-
tragsentwurf (FN 29), Chapter 26: Regulatory Cooperation; EU-Singa-
pur-FTA-Vertragsentwurf (FN 11), Art 5.15.

33 UNCTAD Investment Policy Hub, http://investmentpolicyhub.unctad.org/
IIA.

34 Zu diesen Kritikpunkten ausführlich Reith, Möglichkeiten und Grenzen der 
Investitionsschiedsgerichtsbarkeit, in diesem Heft (Zak 2015/187, 104).

35 CETA-Vertragsentwurf (FN 29) Annex X.11; EU-Singapur-FTA-Vertrags-
entwurf (FN 11), Annex 9-A.

36 CETA-Vertragsentwurf (FN 29), Art X.14 und Annex I und II.
37 CETA-Vertragsentwurf (FN 29), Art X.33 und Art X.25; EU-Singapur-FTA-

Vertragsentwurf (FN 11), Art 9.21 und Art 9.25 sowie Annex 9-B und An-
nex 9-C.
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sprechende Regelungen im TTIP sind ebenfalls geplant, um 
ein zeitgemäßes Investitionsschutzinstrument zu schaffen und 
unerwünschte Auswirkungen auf die staatliche Regelungsho-
heit zu vermeiden. Dies wird auch von Kommission und Rat 
klargestellt.38

3.4. BEDARF ES EINES INVESTITIONSSCHUTZKAPITELS?

Damit bleibt die Frage, ob man im TTIP überhaupt ein Investi-
tionsschutzkapitel benötigt. Ursprünglich wurden BITs zwischen 
Industriestaaten und Entwicklungsländern abgeschlossen, um 
rechtsstaatliche Defi zite in den Gaststaaten zu vermeiden und 
Investitionsstreitigkeiten vor einem von staatlicher Kontrolle un-
abhängigen Gericht beizulegen, womit die politische Dimension 
der Streitigkeit minimiert werden sollte. Zwischen Industriestaa-
ten wurde lange Zeit auf solche Abkommen verzichtet, da die 
wechselseitige Kapitalverfl echtung als Garant für die faire Be-
handlung von Auslandsinvestitionen gesehen wurde. Dennoch 
werden heute vermehrt Investitionsschutzabkommen zwischen 
Industriestaaten abgeschlossen und sind etwa die USA im Rah-
men der North Atlantic Free Trade Area (NAFTA) mit zahlreichen 
Klagen kanadischer Investoren konfrontiert.39 Fraglich ist nun, 
ob für die Beilegung solcher Streitigkeiten die nationalen Ge-
richtssysteme nicht ausreichen und damit auch die befürchtete 
Kontrolle der staatlichen Regelungshoheit durch internationale 
Schiedsgerichte vermieden werden könnte. Bei näherer Be-
trachtung der durch ISDS entschiedenen Streitigkeiten fällt al-
lerdings auf, dass es in den wenigsten Fällen um Beschwerden 
gegen nationale Gesetzgebungsakte geht, sondern meist um 
fehlerhafte Behördenakte.40 Fest steht, dass auch Behörden in 
Industriestaaten nicht vor solchen Fehlentscheidungen gefeit 
sind41 und bei politisch brisanten Fällen eine von der nationa-
len Gerichtsbarkeit unabhängige Instanz durchaus sinnvoll sein 
kann. Die Entscheidung darüber ist jedenfalls eine politische 
Frage, die auch in den USA aufgrund der NAFTA-Erfahrungen 
umstritten ist und letztendlich zwischen den Verhandlungspart-
nern zu entscheiden ist. Im TTIP-Verhandlungsmandat des Ra-
tes ist der Einschluss des Investitionsschutzkapitels in das TTIP 
nur dann vorgesehen, wenn die in bestehenden Investitions-

38 European Commission, Investment Protection and Investment-to-State 
Dispute Settlement (ISDS) in EU Agreements, March 2014, http://trade.
ec.europa.eu/doclib/docs/2014/march/tradoc_152273.pdf; Council of 
the European Union, Directives (FN 21), Para 23.

39 Vgl http://www.naftaclaims.com/index.html.
40 UNCTAD; IIA Issues Note, No. 1/2015, Recent Trends in IIAs and ISDS, 

February 2015, 7.
41 Vgl etwa die Diskussion um die verfahrensrechtlichen Fehler bei der Still-

legung der deutschen Atomkraftwerke im Fall Vattenfall.

schutzregimen vorhandenen Schwachstellen zufriedenstellend 
geregelt werden.42

4. AUSBLICK

Die gegen das TTIP vorgebrachten Kritikpunkte sind – zumin-
dest zum gegenwärtigen Zeitpunkt – vielfach überzogen, da 
der Vertragsentwurf im derzeitigen Verhandlungsstadium noch 
umfassenden Änderungen unterworfen ist. Zudem sind sie bei 
genauer Betrachtung der rechtlichen Hintergründe oft wenig 
fundiert. So wird der Einfl uss der Europäischen Kommission 
auf den Inhalt des TTIP überschätzt. Auch wenn sie in den Ver-
handlungen federführend ist, erfolgen diese inhaltlich auf Basis 
der Empfehlungen des Rates und in enger Zusammenarbeit mit 
dem EP. Aus inhaltlicher Sicht ist es wichtig, die rechtlichen Im-
plikationen der geplanten TTIP-Regelungen zu analysieren, die 
Reichweite der Liberalisierungen klar auf das gewünschte Maß 
zu begrenzen und damit unliebsame Auswirkungen zu vermei-
den. Der Dialog mit der Zivilgesellschaft ist hier unabdinglich, da 
ohne eine breite Akzeptanz eine Zustimmung der zuständigen 
Organe und damit das Inkrafttreten des TTIP unwahrscheinlich 
sind. Polemische Kritikpunkte und „Stop TTIP“-Kampagnen tra-
gen jedoch nicht zu einer sachlichen Diskussion bei und gefähr-
den die Berücksichtigung berechtigter Kritikpunkte.

42 Council of the European Union, Directives (FN 21), Abs 22 und 23.
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